


- Abschrift-


Der Generalstaatsamvalt der 

Deutschen Demokratischen Republik 

o3o - 27o - 17 	 B e r l i n , am 5. A p r i l 1972 

I?ur für den Dienstgebrauch 


Anweisung Hr. 3/72 


Zuständigkeit der Mlitärstaatsanvvaltschaft 


1. Die Militärstaatsanwaltschaft i s  t auf der	 Grundlage des 

Gesetzes über die Staatsanwaltschaft der Deutschen Demo

kratischen Republik vom 17. April 1963 für die Aufsicht 

über die einheitliche Anwendung und Einhaltung des s o z i a 

l i s t i s c h e n Rechts und der s o z i a l i s t i s c h e n Gesetzlichkeit 

im Zuständigkeitsbereich 

- Ministerium für nationale Verteidigung 

-	 IIa bionale Volksarmee . • 
-	 Organe des Wehrersatzdienstes 


.rantwortlich. • 

Die sachliche Zuständigkeit der Militärstaatsanwaltschaft 

bei der Untersuchung von Straftaten erstreckt s i c h auf 


..1. Soldaten, Unteroffiziere, Offiziere und Generale, die 

aktiven Wehrdienst, Wehrersatzdienst oder Reservisten-• 

Wehrdienst l e i s t e n ; 


2 . 2 .	 Personen, die sich gemäß § 32 Abs. 2 Wehrpflichtgesetz 
vom 24. Januar 1962 i n der Passung des Anpassungsgesetzes 
vom 11. Juni 1968 strafbar gemacht haben, vom Zeitpunkt 
des im Einberufungsbefehl festgelegten Tages des Dienst
a n t r i t t s ; . .  . 

2 .3 .	 Personen, die vor der Einberufung zum Wehrdienst eine 
Stra f t a t begangen haben und zum Zeitpunkt des Bekannt
werdens der Straftat bzw. der Erhebung der Anklage a k t i 
ven Wehrdienst, Wehrersatzdienst oder Reservistenwehr
dienst l e i s t e n ; 
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2.4c Personen, die während der Ableistung des Wehrdienstes 

oder Wehrersatzdienstes Straftaten begangen haben, j e 

*'. • doch zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens der St r a f t a t nicht 

. mehr lilitärperson sind,.. 

2.5. Personen, die unter Verletzung der gegenüber der Natio


nalen Volksaxmee >der den Organen des 'Wehrersatzdienstes 

abgegebenen Verpflichtungen Handlungen begehen, die s i c h 

gegen die militärische Sicherheit richten; 


2.6. Personen, die mehrere	 Straftaten begangen haben, wegen 

a l l e r dieser Straftaten, wenn eine der Straftaten der 

Zuständigkeit des Militärstaatsanwaltes unterliegt\ 


2.7* Personengrupven, die eine oder mehrere Straftaten began

gen haben, s;enn eine der Personen der Zuständigkeit der

Militär-staatsanwaltschaft unterliegt; 


2.8.	 Zivilbeschäftigte der Nationalen Volksarmee und der Or

gane des .'Wehrersatzdienstes. 


3* Der Militärstaatsanwalt l e i t e t im Rahmen seiner Zuständig
.. k e i t ( Z i f f e r 2) grundsätzlich selbst das Ermittlungsver

fahren einbzw. übt die Aufsicht über die durch die Unter
such-ungsorgane des MfS eingeleiteten Ermittlungsverfahren 

aus. 


*	 T/em Militärstaatsanwalt obliegt die Aufsicht über die 

von den Untersuchungsorganen des MfS eingeleiteten 

Ermittlungsverfahren gegen Personen, die durch Spionage,

landesverräterischen Treubruch, Diversion oder Sabotage 

die militärische Sicherheit gefährden, auch dann, wenn 


'. der Täter	 • 

4.1.Angehöriger einer imperialistischen Armee oder . . A . 

4.2.	 Zivilperson i s t 

und die Ermittlungen durch das zentrale Untersuchungs

organ oder die Untersuchungsabteilung einer Bezirksver

: waltung des MfS geführt werden. - v ... 


§'": Der Militärstaatsanwalt kann bei Vorliegen der Voraus
f setzungen nach den Z i f f e r n 2.4., 2.5. und 4.2. die Aufsicht 

" über die durch die Untersuchungsorgane des MfS ein g e l e i 
? teten Ermittlungsverfahren an den Staatsanwalt des Bezirks 


übertragen. 
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6, Der Militärstaatsanwalt kann die unter Ziffer 2.7. '.iS'X,genannten zusammenhängenden Strafsachen trennen -und *S(%l/V:'-XQ
die getrennte Strafsache (mit Ausnahme der Strafsache \ 
gegen Militärpersonen, Ziffer 2.1.) zur weiteren Ent-' \ \ :^ 
Scheidung an den Staatsanwalt des Bezirks oder Kreises V - \Xß'4 

:
abgehen. -:; -v. '• . . .	 \ ' ,\ •••-̂ f 

6.1.	 Der Militärstaatsanwalt kann bei Vorliegen der Voraus^ . Xy

Setzungen nacU Ziffer 2.7. über den örtlich zuständi-\ 
~. gen Staatsanwaltdes Bezirks oder Kreises die Unterau-\


chungsorgane mit der Durchführung der lirmittlungen gegen

alle an dei" Straftat Beteiligten beauftragen, wenn eine- • ' :

Trennung der Sache im Stadium des Ermittlungsverfahrenst i',-'-. 


der objektiven Wahrheit erschweren oder die notwendige \, -^m
Konzentration und Beschleunigung derUntersuchungen \.
gefährden würde. ... ,^ . A x 

7.	 Entscheidungen des Mlitärstaatsanivaltes nach Abschluß 

des Ermittlungsverfahrens. ..  ,.
. . ,,,..4
f
 ; 


7.1.	 Iłach Abschluß der Ermittlungen entscheidet der Militär

staatsanwalt im. Rahmen seiner Zuständigkeit (Ziffer 2 und

4)» ob Anklage vor einem Gericht für Militärstaats
sachen erhoben wird. . ^ ^ ^ ^ . ^ . M  ̂ r  ' / i  - v ' ' : ; . * : - : ' . - ' ^ ^ 

f
7.2.	 Die dem Staatsanwalt des Bezirks oder Kreises gemäß :- ^ 
Ziffer 5 und 6.1. zur Aufsicht übertragenen Strafsachen \ v i V ,sind	 nach Abschluß der Ermittlungen dem Militärstaats- :Vr . ,anwalt zur Entscheidung vorzulegen. Die Entscheidung

des Militärstaatsanwalts, vor welchem Gericht Anklage

erhoben wird, i s t endgültig. .., 


7.3.	 Der Militärstaatsanwalt kann bei Vorliegen der Voraus- :<-M
Setzungen nach den Ziffern ''-:.-v 

.	 - 2.4.» 2.5.» 4.2., • •• , 


- 2.7. nach erfolgter Abtrennung der Strafsache (mit s 

. - Ausnahme der Strafsache gegen MilitärperBonen nach 2.1.)

- 2.3., wenn der Reservistenwehrdienst nicht länger als

6. Wochen dauert 


das Ermittlungsverfahren zur weiteren Entscheidung an

den Staatsanwalt des Bezirks oder Kreises abgegeben. 


7.4.	 Der Militärstaatsanwalt gibt Erinittlungsverfahren gegen

Zivilbeschäftigte der Nationalen Volksarmee oder der

Organe des Wehrersatzdienstes (Ziffer 2.8.), bei denen

weder die Voraussetzungen zur Übergabe an ein gesell- y-''"Xßi$ß 
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schaftliches Organ der Rechtspflege nach die gemäß 

Z i f f e r 2.5. vorliegen, an den Staatsanwalt des Bezirks 

oder Kreises zur Anklageerhebung ab. 


7.5.Eine Rückgabe der vom Militärstaatsanwalt abgegebenen 

Ermittlungsverfahren i s  t unzulässig. 


8.	 In Verwirklichung der s i c h aus dieser Anweisung er

gebenden Auf/ aben i s  t zwischen den Staatsanwälten der 

Kreise bzw. Bezirke und den Militärstaatsanwälten eine 

enge Zusammenarbeit zu gewährleisten. 


9.	 Diese Anweisung t r i t  t am o1. Mai 1972 i n Kraft. 

Die Anweisung Hr. 1o/63 vom 2. J u l  i 1963 wird aufgehoben. 


gez. Dr. S t r e i t 

F.d.R. 

gez. Müller 

Sekretärin 



